
Im Auftrag der ortsgerneindb Niersteih weisen,wir
ausdnicklich daraufhin, dass plakate, die an Stqllen
aufgehängt wurden, obwohl dies dort gemäß der
vorliegenden Genehmigung nicht gestattet ist,
umgehend und für sie kostenpflichtig vom Bauhof der
Ortsgemeinde Nierstein entfernt werden.
Diese Plakate können sodann im Bauhof gegen zahlung
der für die Entfernung der Plakate entstandenen Kosten
abgeholt werden.
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Verbands gemeindeverwaltung
Nierstein-Oppenheirn
-Fachbereich B tirgerdienste-

Beiblatt zum Anhag auf Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis zur Außtellung von plakat-
ständern im öffentlichen Straßenraum im innerörtlichen Bereich der Gemeinde der Verbands-
gemeinde Nierstein-Oppenheim.

Hinweis
Bei der-Überprülmg der Auflagen der Sondernutarngserlaubnisse zur Außtellung von pla-
katständem durch ußeren Außendienst wwde in der Vergangenheit in u"*trhrt rn Maßefestgestellt, dass. die gemachüen Auflagen nicht bav. nichtln vollem Umfang beachtet undeingehalten werden. Besonderst häufig werden entgegen der Auflage PlakatsUind.r drnno.h
an Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen angebracht und die Außtellungszeitaunne
respektive der Abräumungstermin nicht fristgerecht eingehalten

Wir weisen den Erlaubnisnehmer hiermit ausdrücklich darauf hin, dass wir aus Grilnden derSicherheit und Ordnung des Verkehrs diese Verfatrensweisen zukiln:ftig nicht hinnrhmrn
werden. An Verkehrszeichen und Verkehr_seinrichtmgen bzw. im Bereich von Radwegen
bav. gemeinsam oder getrennt genutzten Geh- und Radwegen angebrachte/aufgestellte fl;katständer werden ohne nochr4alige Aufforderung durch uns aufkosten des Erlaubnisneh-
mers entfernt und nach einer Aufbewahnrngszeit von I Woche ggf. kostenpflichtig ur*rrtrtbzw. entsorgt.

Insberondere auf $ 4l Abs. l, 2 und 8 sowie g 53 Landessüaßengesetz sowie g 22 polizei-
und ordnungsbehördongosetz fltr Rheintrar,rd-pfalz wird hingewiesei.

Wir bitten deshalb jeden Erlaubnisnehmer im eigenen Interesse um Beachtgng und Einhalt'ngder gemachten Aufl agenlBedingungen.

Hinweis zu Auflage Nr. l:
Dem Wunsch des EIß. Worms entsprechend geben wir lhnen hiermit ar Kenntnis, dass die
{nbrin8lng von Werbefrägem/Plaka*tltndern u.a. an den Stomyersorgungsanlagen wie z.B.StrahlrohrmastenlBeleuchhrngsmasten etc. seitens des EWR Worms niclt eilaubtist.


